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Gemeinde Unterstammheim

Gebührentarife

Stand 13.06.2005

( By Christian Noth
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A. Allgemeines

1. Verwaltungs-Gebühren

Wo dieser Tarif keine pauschale Gebühr vorsieht wird für Geschäfte mit erheblichem Aufwand eine Gebühr von Fr. 80.-- pro Stunde und Mitarbeiter/in verrechnet.

Dieser Ansatz gilt auch dort, wo der Kunde Dienstleistungen der Verwaltung in Anspruch nimmt. Der Kunde ist vor der Erbringung einer solchen Dienstleistung auf die Kostenfolge aufmerksam zu machen, und es ist sein Einverständnis zu berücksichtigen.
Wo bei der Festsetzung einer Gebühr ein Spielraum besteht, hat die entscheidende Instanz neben dem Aufwand auch eine allfällige Bedürftigkeit des Belasteten zu berücksichtigen.

Externe Kosten (Inserate, Gutachten, Prüfberichte etc.) werden in tatsächlicher Höhe weiter verrechnet.


2. Schreibgebühren

§ 2 der kantonalen Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden ist anwendbar. Werden Gebühren für Bestätigungen, Zeugnisse etc. auf Wunsch des Kunden nicht bei der Aushändigung bar bezahlt, wir für die Rechnungsstellung und das Inkasso eine zusätzliche Gebühr von Fr. 10.-- verrechnet.
B. Bauwesen

1. Baubewilligungsgebühren

Baubewilligungsgebühren, eingeschlossen die Gebühren für Kanalisationskontrollen, feuerpolizeiliche Kontrollen, Rohbaukontrollen, Bezugsbewilligung, Schlussabnahmen und erste Rauchgaskontrolle (ausgenommen sind Liftgebühren der Aufzugskontrolle der Stadt Winterthur) werden gemäss nachfolgenden Ansätzen in Rechnung gestellt.


	1.1

Vorentscheide
Die Gebühr für einen umfassenden Vorentscheid beträgt die Hälfte der Baubewilligungsgebühr. Sie wird der Baubewilligungsgebühr zur Hälfte angerechnet.
Für die Beantwortung von Fragen beträgt die Gebühr je nach Aufwand 
	Fr. 50.-- bis Fr. 250.--

	1.2

Bewilligung mittels Verfügung im Anzeigeverfahren
	Fr. 50.-- bis Fr. 250.--

	1.3

Kleinbauten wie Garagen, Schopfbauten usf. im ordentlichen Verfahren
	Fr. 150.--

	1.4

Mehrfachgaragen pro Boxe

Einstell- und Unterniveaugaragen pro Platz


	Fr. 75.--

Fr. 50.--

	1.5

Land- und forstwirtschaftliche Bauten
	Fr. 150.-- bis Fr. 1‘500.--

	1.6

Umbauten und Renovationen je nach Bedeutung
	Fr. 150.-- bis Fr. 1‘500.--

	1.7

Einfamilienhäuser
	Fr. 1‘500.--

	1.8

Doppel- oder Reiheneinfamilienhäuser pro Einheit
	Fr. 1‘000.--

	1.9

Mehrfamilienhäuser Grundtaxe

Pro Wohnung Zuschlag
	Fr. 2‘500.--

Fr. 500.--

	1.10

Industrie- und Gewerbebauten
	Fr. 500.-- bis Fr. 15‘000.--


1.11

Zusätzlich zu den Ansätzen werden die externen Kosten für die Publikation und die Prüfung des Projektes, sowie für besonderen Aufwand wie Augenscheine u.a.m. in Rechnung gestellt. Kosten für Begutachtungen durch andere Fach- und Amtsstellen bzw. Gutachten betreffend Lärm, Wärmedämmung, Umweltverträglichkeit usf. gehen zu Lasten der Bauherrschaft. Überdies werden Nachkontrollen bei Beanstandungen wie folgt in Rechnung gestellt:

Nachkontrollen durch den Feuerschauer, Tankkontrolleur
Fr. 50.--

Rauchgaskontrolleur







Gemäss Vertrag

Uebrige Nachkontrollen nach Aufwand

1.12

Abbruchbewilligungen
Fr. 200.-- bis Fr. 400.--

1.13

Bauverweigerungen werden mit 1/3 der Baubewilligungsansätze in Rechnung gestellt. Dazu kommen die externen Kosten für die Prüfung.

Weitere Gebühren im Bauwesen

	2.
	Bewilligungspflichtige Benützung von öff. Grund pro m2 und Monat


	Fr. 2.--

	3.
	Zustellung des baurechtlichen Entscheides an Dritte, gemäss PBG


	Fr. 50.--

	4.
	Die Wiederherstellung von Pflästerungen, Belägen, gestaltetem und natürlichem Terrain wird nach den Ansätzen des Kant. Tiefbauamtes verrechnet.


	

	5.
	Für Wiedererwägungen gilt eine Gebühr von


	Fr. 50.--bis Fr. 250.--

	6.
	Werden Gesuche vor der Behandlung durch die Baubehörde zurückgezogen, beträgt die Gebühr je nach erbrachtem Aufwand


	Fr. 50.-- bis Fr. 250.--

	7.
	Parzellierungsbewilligung

Für jede betroffene neue Parzelle beträgt die Gebühr je nach Aufwand


	Fr. 50.-- bis Fr. 250.--

	8.
	Reklamebewilligungen

Die Gebühr beträgt

· für kleinere Anlagen

· für grössere Anlagen
	Fr. 75.--

Fr. 150.--


	9.
	Abnahme von Tankanlagen

Für die gewässerschutzrechtliche Abnahme von Gebindelagern, Baustellentanks und Betriebsanlagen werden folgende Gebühren erhoben:

Volumen bis m3

2

5

50

100

mehr als 100
	Fr. 125.--

Fr. 200.--

Fr. 300.--

Fr. 350.--

Fr. 400.--



	10.
	Feuerpolizeiliche Bewilligungen von wärmetechnischen Anlagen

Anlagen mit einer Leistung von

Bis 70 kW

70-350 kW

350-600 kW

über 600 kW

Neues Gebäudekontrollheft für Feuerpolizei und Feuerungskontrollen


	Fr. 150.--

Fr. 200.--

Fr. 300.--

Fr. 400.--

Fr.     5.--

	
	
	

	11.
	Kostendepots

Kostendepots werden eingefordert für:

· Kanalisationsanschlussgebühr gemäß Verordnung über die Abwasseranlagen.


-
Wasseranschlussgebühren gemäß Verordnung über die Wasserversorgung

· Sicherstellung für die Behebung von Mängeln an neu erstellten Zivilschutzanlagen gemäß §53 der kantonalen Verordnung  über den Zivilschutz vom 17. Dezember 1980.


· Sicherstellung für die Behebung von Schäden auf öffentlichem Grund sowie für die vorübergehende private Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes.


· Baubewilligungsgebühren.


· Sicherstellung für die Erfüllung von Nebenbestimmungen einer Baubewilligung, § 321 PBG.


Diese Kostendepots werden in einem Betrag zusammengefaßt, über welchen nach Bauvollendung abgerechnet wird.


	


	12.
	Bewilligung von Liftanlagen

Neben den Gebühren der Aufzugskontrolle der Stadt Winterthur werden für die Erteilung der baurechtlichen Bewilligungen inkl. Betriebsfreigabe pro Aufzugsanlage Fr. 100.-- erhoben.

Verfügungen über Nachkontrollen usw., Auflagen für Anpassen von alten Anlagen an neuer Vorschriften werden je nach effektivem Aufwand verrechnet.


	

	13.
	Prüfung von privaten Gestaltungsplänen und Antragstellung an den Gemeinderat

Für die Genehmigung privater Gestaltungspläne ist neben den Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Publikationen eine Gebühr zu entrichten. Diese beträgt Fr. -.10/m2 der Gestaltungsplanfläche.


	

	14.
	Bussen

Bussen richten sich, in kommunaler Behördenkompetenz, nach der Bausumme, und dem Grad des Verschuldens, bzw. nach dem Planungs- und Baugesetz bei Überweisung an den Statthalter. Vorbehalten bleibt die Anordnung der Herrichtung des rechtmässigen Zustandes.


	


C. Finanzamt

A) 2. Mahnung

Fr. 20.--

B) Betreibungs-Schreibgebühr

Fr. 20.--

C) Steuerausweis

Fr. 40.--

D. Gesundheitsamt

Lebensmittelkontrolle

Die Gebühren für die Lebensmittelkontrolle richten sich nach den Festlegungen der Gesundheitsdirektion für das kantonale Laboratorium. Der Taxpunktwert beträgt seit 1. Januar 1997 Fr. 1.90. Die Kontrollen werden durch das Gesundheitsamt Winterthur ausgeführt.

- Pilzkontrolle in Andelfingen 

Gebührenfrei

- Giftschein 

Fr. 6.--

E. Polizeiamt

1. Allgemeine Polizeigebühren

A) Waffenerwerbsschein
Fr. 50.--
B) Bewilligung für Wandergewerbe
Fr. 50.-- bis Fr. 500.--


C) Schaustellbewilligung
Fr. 50.--
D) Sportbewilligung
Fr. 20.-- bis Fr. 100.—


E) Fahrbewilligung
Fr. 10.--
F) Ausnahmebewilligung für Bauarbeiten
    Für nicht speziell ausgeführte Bewilli-
    gungen werden Gebühren von 
Fr. 20.-- bis Fr. 100.--

                 erhoben.





2. Einwohnerkontrolle

A) Anmeldegebühren
- mit Heimatschein
Fr. 20.—

- Ausländer
Fr. 20.--

- Wochenaufenthalter
Fr. 60.—

- Wochenaufenthalter Lehrling
Fr. 40.--

B) Identitätskarte
- für Kinder/Jungendliche (bis Volljährigkeit)
Fr. 35.--

- für ältere
Fr. 70.--

C) Pass
- Erwachsene
Fr. 125.—

- Kinder/Jugendliche (bis Volljährigkeit)
Fr.   60.—

- Not-Pass (Antrag)
Fr.   30.--

D) Pass und ID

- Erwachsene
Fr. 138.—

- Kinder/Jugendliche (bis Volljährigkeit)
Fr.   73.--

E) Schriftenempfangsschein (Doppel)
Fr. 10.--


F) Bestätigung über die Niederlassung von Schweizer-


    Bürgern, (Anmeldung) einschliesslich Aufbewahrung

    und Rückgabe der Schriften
Fr. 20.--

G)
Bestätigung über Aufenthalt(auch Nebenniederlassung

und Wochenaufenthalt) und deren Erneuerung, 

einschliessliche Aufbewahrung und Rückgabe

der Schriften
Fr. 60.—

Wochenaufenthalter/Lehrlinge
Fr. 40.--

H)
Wohnsitzbescheinigung
Fr. 30.--

I)
Adressauskunft:

schriftlich
Fr. 10.--


K)
Adressänderung
Fr. 10.--

L)
Heimatausweis
Fr. 30.--

M)
Verlängerung Heimatausweis
Fr. 30.--

N)
Handlungsfähigkeitszeugnis
Fr. 30.--

In diesen Beträgen ist die Schreibgebühr enthalten.

3. Wirtschaftswesen


A)
Restaurationsbetriebe



Ordentliche Gebühr für ein Restaurant
Fr. 150.--


(Gebühr pro Betrieb, Saisonbetrieb pro rata temporis)


Zuzüglich Patentabgaben auf gebrannte Wasser
Fr. 200.--


(resp. Gemäss § 15 VO zum Gastgewerbegesetz, falls über 500lt.)


Dauernde Verlängerung der Polizeistunde
Fr. 800.--


(nur teilweise Verlängerung anteilsmässig z.B. jeden Sa/So Fr. 230.--)


Einzelne Verlängerung der Polizeistunde
Fr. 10.--

B) Klein- und Mittelverkaufspatente


Ordentliche Gebühr
Fr. 100.--


Gebühr für Kleinbetriebe
Fr. 50.--


Zuzüglich Patentabgaben auf gebrannte Wasser
Fr. 200.--


(resp. Gemäss § 15 VO zum Gastgewerbegesetz, falls über 500lt.)


C)
Anlässe von Vereinen und Privaten



Ordentliche Gebühr pro Anlass und Tag
Fr. 10.--



Zuzüglich allfällige Verlängerungsgebühr wenn



länger als ordentliche Polizeistunde
Fr. 10.--



(Diese Gebühren fallen nur in Betracht, wenn ein Anlass öffentlich angekündigt wird)

4. Zivilschutz



A)
Periodische Schutzraumkontrolle
– Normalkontrolle
Gebührenfrei
– Nachkontrolle bei Verschulden des Eigentümers
Fr. 50.--

5. Wägegebühren

Für Wägungen auf öffentlichen Waagen werden Benützungsgebühren bis zu folgenden Höchstbeträgen bezogen:



	Kilogramm
	1x Abwägen (voll oder leer)
	2x Abwägen (voll und leer)

	4000 kg
	Fr. 6.--
	Fr. 8.--

	5000 kg
	Fr. 7.--
	Fr. 9.--

	6000 kg
	Fr. 8.--
	Fr. 10.--

	7000 kg
	Fr. 9.--
	Fr. 11.--

	8000 kg
	Fr. 10.--
	Fr. 12.--

	9000 kg
	Fr. 11.--
	Fr. 13.--

	10000 kg
	Fr. 12.--
	Fr. 14.--

	11000 kg
	Fr. 13.--
	Fr. 15.--

	12‘000 kg
	Fr. 14.--
	Fr. 16.--


F. Gemeindeammann- und Betreibungsamt

1. Amtliche Zustellung von Erklärungen in zivilrechtlichen Angelegenheiten

A)
Eintragung und Zustellung
Fr. 40.--

B)
Zusätzliche Gänge je
Fr.   8.--

C)
Pro Formular (A4)
Fr.   7.--



2.
Beglaubigungen


A) Beglaubigung einer Unterschrift
Fr. 20.--



B) Beglaubigung einer Abschrift, eines Abzuges oder



einer Fotokopie
Fr. 20.--


für weitere Seiten desselben Schriftstückes
Fr.   5.--

3.
Betreibungsauskünfte

Auskünfte (Auszug aus dem Betreibungsregister)
Fr. 17.--

4.
Zahlungsbefehle

Forderung
Betrag in Fr.


Bis Fr. 100.--
Fr. 17.--


Bis Fr. 500.--
Fr. 30.--


Bis Fr. 1'000.--
Fr. 50.--


Bis Fr. 10'000.--
Fr. 70.--


Bis Fr. 100'000.--
Fr. 100.--


Bis Fr. 1‘000'000.--
Fr. 200.--


Über Fr. 1‘000‘000.--
Fr. 410.--

G. Gemeindekanzlei

Begutachtungen, Bewilligungen, Anordnungen

Nach Aufwand max.





Fr. 2'500.—

Kanzleigebühr bei Einbürgerungen

(ohne Insertionskosten)

- Schweizer
Fr. 100.--

- Ausländer



- Ordentliche Einbürgerung


- in der Schweiz geboren
Fr. 200.--


- im Ausland geboren
Fr. 400.—

H. Verwaltungsstrafverfahren

a) Spruchgebühr
¾ des Bussenbetrages



(Fr. 20.--bis Fr. 300.--)

b) Untersuchungsgebühr
Nach Aufwand



(Fr. 20.--bis Fr. 1‘500.--)

c) Ueberweisungsgebühr 
Nach Aufwand




(Fr. 20.--bis Fr. 70.--)

I. Vormundschaftswesen

Genehmigung von Kaufverträgen, Abtretungsverträgen etc.
Fr. 100.--

Adoptionen:

Anträge an die vorgesetzte Behörde (Im übrigen gemäss 
Fr. 250.--

kantonaler Verordnung  über die Gebühren der Gemeinde-

behörden) Handlungsfähigkeitszeugnis
Fr. 20.--

Bescheinigungen und Bestätigungen
Fr. 20.--

Anträge betreffend Entmündigung, Verbeiständung auf eigenes

Begehren, Beschränkung der Handlungsfähigkeit und Entziehung

der elterlichen Gewalt
Fr. 20.-- bis Fr. 900.--

Anordnung von Kinderschutzmassnahmen, Beistandschaften

zur vorläufigen Fürsorge sowie Vorkehren zum Schutze des 

Vermögen von Kindern
Fr. 20.-- bis Fr. 2'000.--

Anordnung der Vormundschaft über Unmündige ( Die Gebühren
Fr. 20.-- bis Fr. 350.--

werden, wenn die Bevormundung im Anschluss an die Entziehung

der elterlichen Gewalt bzw. an die Entmündigung des Inhabers

der elterlichen Gewalt erfolgt)

Vorkehren der Vormundschaftsbehörde im Zustimmungsver-
Fr. 20.-- bis Fr. 100.--

fahren vor der Adoption

Zustimmung zum Wohnsitzwechsel des Bevormundeten, Ueber-
Fr. 20.-- bis Fr. 500.--
tragung und Uebernahme von Vormundschaften sowie von
Beistandschaften und Beiratschaften

Beschlüsse über die Aufhebung bzw. Antragstellung über die Auf-
hebung einer gemäss Ziffern 1-3 angeordneten Massnahme
Fr. 20.-- bis Fr. 750.--
(Die Gebühr ist um mindestens die Hälfte zu ermässigen, wenn die

Aufhebung beschlossen bzw. beantragt wird. Die Gebühr entfällt,
wenn die aufgehobene Massnahme ersetzt wird).

Aufnahme eines amtlichen Inventars:

Grundgebühr für den ganzen Tag
Fr. 70.-- bis Fr. 500.--

Grundgebühr für den halben Tag
Fr. 40.-- bis Fr. 250.--

Grundgebühr für die Stunde von
Fr. 20.-- bis Fr. 70.--

Für Reinvermögen über Fr. 15'000.-- kann dieser Grundgebühr
ein Zuschlag erhoben werden von
Fr. 20.-- bis Fr. 5'000.-

Prüfung und Abnahme eines amtlichen Inventars von Vormun-
schafts-, Beistandschafts- oder Beiratschaftsberichten und
Rechnungen bei Reinvermögen über Fr. 15'000.--
Fr. 20.-- bis Fr. 5‘000.-

Bei jährlicher Prüfung und Abnahme wird die Hälfte der Gebühr
berrechnet.


Prüfung und Abnahme eines von einem Elternteil eingereichten
Inventars bei Reinvermögen über Fr. 15'000.-- (Die Vormerknahme
von Elternberichten über Aenderungen im Stande und in der Anlage 
des Kindesvermögens ohne besondere Vorkehren ist gebührenfrei).
Für unrichtige, unvollständige oder abklärungsbedürftige Elternbe-
richte

Fr. 20.-- bis Fr. 450.--

Sonstige Feststellungen und Vorkehrungen in Erbschaftsfällen
Fr. 20.-- bis Fr. 450.--

Entscheidung der Vormundschaftsbehörde über Einweisung,
Zurückbehaltung, Ablehnung eines Entlassungsgesuches oder
Rückversetzung im Verfahren betreffend fürsorgerische Frei-
heitsentziehung
Fr. 20.-- bis Fr. 350.--

Entscheide der Vormundschaftsbehörde in Beschwerdesachen
Fr. 20.-- bis Fr. 350.--

Anträge und Berichte an die vorgesetzte Behörde, Aufsichts-
behörde oder an den Richter
Fr. 20.-- bis Fr. 600.--

Für anderweitige Beschlüsse, Erklärungen, Anweisungen und
Vorkehren der Vormundschaftsbehörde
Fr. 20.-- bis Fr. 900.—

K. Zivilstandsamt

Heimatschein
Fr. 25.--

Personenstandsausweis
Fr. 25.--

Familienausweis
Fr. 30.--

Trauungsurkunde
Fr. 25.--

Familienschein: Grundgebühr
Fr. 25.—

                          jede weitere Person
Fr.   5.--

Geburtsurkunde
Fr. 25.--

Todesurkunde
Fr. 25.--

Lebensbescheinigung
Fr. 30.--

Amtliche Zustellung von Erklärung in zivilrechtlichen Angelegenheiten

- Eintragung und Zustellung
Fr. 40.—

- Zusätzliche Gänge                                                                                               je 
Fr.   8.—

- Pro Formular (A4)
Fr.   7.—

Unterstammheim, 13. Juni 2005

GEMEINDERAT UNTERSTAMMHEIM



Der Präsident:
Der Schreiber:



Werner Haltner
Heinz Frick
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